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Ablauf eines Bauleitplanverfahrens - Rechtsgrundlagen

RECHTSGRUNDLAGEN

o GESETZE

o KOMMENTARE

•Baugesetzbuch (BauGB)

•Baunutzungsverordnung (BauNVO)

•Landesbauordnung RP (LBauO)
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Ablauf eines Bauleitplanverfahrens – Das System der räumlichen Planung

Planungsebene Zuständigkeit Instrumentarium

Raumordnung Bund Raumordnungsgesetz  (ROG)

Grundsätze der Raumordnung

Landesplanung Bundesländer Landesplanungsgesetz  (LPlG)

Landesentwicklungsprogramm

Regionalplanung Träger der 
Regionalplanung

Landesplanungsgesetz

Regionaler Raumordnungsplan

M 1:50.000 / M 1:25.000

Vorbereitende 
Bauleitplanung

Gemeinden Flächennutzungsplan
M 1:10.000 / M 1:5.000

Verbindliche
Bauleitplanung

Gemeinden Bebauungsplan
M 1: 1.000 / M 1:500
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Ablauf eines Bauleitplanverfahrens – Das System der räumlichen Planung

Flächennutzungsplan Stadt Mainz

2000/2010 
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Ablauf eines Bauleitplanverfahrens – Das System der räumlichen Planung

WWW.MAINZ.DE/BEBAUUNGSPLAENE
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Ablauf eines Bauleitplanverfahrens – Typen der Bauleitplanung

TYPEN DER BAULEITPLANUNG

• FLÄCHENNUTZUNGS- UND

BEBAUUNGSPLAN

• QUALIFIZIERTER UND EINFACHER

BEBAUUNGSPLAN

• VORHABEN- UND ERSCHLIEßUNGSPLAN
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FREIHEITEN UND GRENZEN BEI DER ERARBEITUNG

VON BEBAUUNGSPLÄNEN

• STEUERUNGSBEDARFE

• PLANUNGSBEDARFE

• ÜBERÖRTLICHE PLANUNGEN

• FACHPLANUNGEN

Ablauf eines Bauleitplanverfahrens – Freiheiten und Grenzen
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Ablauf eines Bauleitplanverfahrens – Erstellung Bebauungsplan

Schritte der Erstellung eines Bebauungsplans (Teil 1):

Vorkoordinierung Aufstellungsbeschluss

Betroffene 
Fachämter

Vorentwurf

durch den Stadtrat 
Ortsbeiräte beteiligt

§2 Abs.1 BauGB
§12 Abs.2 BauGB
§75 GemO

Erste Hinweise 

Stadtinterne 
Koordinierung
Frühzeitige 
Behördenbe-
teiligung

§4 Abs.1 
BauGB

Verkehrs-
gutachten

?

Beschluss Planstufe I

durch den Bau- und 
Sanierungsausschuss: 
Beschluss Planstufe I 
und frühzeitige  
Beteiligung der 
Öffentlichkeit

§3 Abs.1 
BauGB

BauGB = Baugesetzbuch
GemO = Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz



61 – Stadtplanungsamt zum Verkehrsausschuss 05.12.2019

Ablauf eines Bauleitplanverfahrens – Erstellung Bebauungsplan

Schritte der Erstellung eines Bebauungsplans (Teil 2):

Anhörverfahren Entwurf

Abstimmung der 
Planung mit den 
Behörden, den 
benachbarten 
Gemeinden und 
dem Ortsbeirat

Offenlegungsbeschluss  
öffentliche Auslegung

Detailierung der 
Planung, Behandlung 
der Stellungnahmen 
der Öffentlichkeit, der 
Behörden und des 
Ortsbeirates
Planstufe II§4 Abs.2 BauGB

§2 Abs.2 BauGB
§75 GemO

Verkehrs-
gutachten

§3 Abs.2 BauGB

Entscheidung und 
Satzungsbeschluss

durch den Bau- und 
Sanierungsausschuss: 
Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit und der 
Behörden zur Planung 
der Verwaltung

Stellungnahmen

§3 Abs.2 BauGB
§10 Abs.1 BauGB

über Anregungen 
durch den Stadtrat

Zuarbeit 
Festsetzungen 

+  
Flächendarstellung

BauGB = Baugesetzbuch
GemO = Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz
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Ablauf eines Bauleitplanverfahrens – Erstellung Bebauungsplan

Schritte der Erstellung eines Bebauungsplans (Teil 3):

Rechtsprüfung 
Genehmigungs-
verfahren

Ausfertigung

durch die 
Struktur- und 
Genehmigungs-
direktion Süd 

Bekanntmachung 

durch den 
Oberbürgermeister 

§10 Abs.2 BauGB §10 Abs.3 BauGB

des Beschlusses des Bebauungsplanes 
bzw. der Erteilung der Genehmigung. 
Jede Person kann den Plan und die 
Begründung bei der Verwaltung 
einsehen und Auskunft verlangen.

VV Ziffer 5 zu
§24 GemO

Der Plan ist 
rechtskräftig

BauGB = Baugesetzbuch
GemO = Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz
VV = Verwaltungsvorschrift
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Ablauf eines Bauleitplanverfahrens – Verkehrskonzepte/-gutachten

Schritte zur Erstellung eines Verkehrskonzeptes 
bzw. Verkehrsgutachtens:

Auf Grundlage der aktuellen Zähldaten und der im 
Bebauungsplan festgesetzten Bebauungsdichten 
werden Prognosedaten für die Verkehrserzeugung 
aus dem zur Erschließung vorgesehenen Bereich 
ermittelt. 

Diese Daten dienen auch als Grundlage für das 
Lärmgutachten im Rahmen des B-Planverfahrens 
sowie für die Festlegung der Breiten der 
Erschließungsstraßen sowie Maßnahmen an 
angrenzenden Verkehrsflächen oder 
Knotenpunkten ( Leistungsfähigkeit)
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Ablauf eines Bauleitplanverfahrens – Verkehrskonzepte

Beispiel: B 157 Stadion und B 158 
Hochschulerweiterung

Anhand der Prognosedaten für die 
Verkehrserzeugung (Baudichten im 
Hochschulerweiterungsgelände und maximale 
Zuschaueranzahl im Stadion) wurde ein 
Verkehrskonzept erstellt. 
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Ablauf eines Bauleitplanverfahrens – Verkehrskonzepte

Hierbei wurde anhand von Planfällen ein Worst-Case-Szenario und die 
hieraus resultierenden Verkehrsstärken ermittelt, welches die Grundlage 
zur Planung des hierfür optimierten Verkehrsablaufs und zur 
Dimensionierung der Verkehrsräume diente. 
Neben der Herkunftsverteilung der Zuschauer spielte hierbei auch der 
Besetzungsgrad der Fahrzeuge und der
Modal-Split der Zuschauer eine Rolle. 

Beispiel Herkunftsverteilung
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Ablauf eines Bauleitplanverfahrens – Verkehrskonzepte

Mit Hilfe von HBS-Berechnungen 
kann die Leistungsfähigkeit von 
Knotenpunkten ermittelt werden.

Für Fälle, die mit dem HBS-
Verfahren nicht abbildbar sind, 
kann auch eine Vissim-Simulation 
zum Nachweis der 
Leistungsfähigkeit und der 
Qualität des Verkehrsablaufs 
herangezogen werden. 

HBS = Handbuch für die Bemessung von 
Straßenverkehrsanlagen
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Ablauf eines Bauleitplanverfahrens – Verkehrskonzepte

Bei dem Bebauungsplanverfahren B 157 und B158 wurde hierbei mit 
einer Vissim-Simulation die funktionale Abwicklung des Bus-Shuttels
sowie die notwendigen Breiten der Fußwegeverbindung zwischen 
Stadion und Bus-Shuttel-Haltestelle nachgewiesen. 

HBS = Handbuch für die Bemessung von 
Straßenverkehrsanlagen
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Ablauf eines Bauleitplanverfahrens – Verkehrskonzepte

HBS = Handbuch für die Bemessung von 
Straßenverkehrsanlagen

nach ca. 10 Minuten

nach ca. 20 Minuten

nach ca. 50 Minuten

nach ca. 70 Minuten

nach ca. 85 Minuten
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Erschließung “Uni-Erweiterung (B 158)“ 

Erschließungsplanung

Aus den Festsetzungen im Bebauungsplan entwickelt sich die 
konkrete Planung der Erschließung.
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WAS

• Bauvoranfrage

• Bauantrag

• Sonstiges

• Grundstücksan-

gelegenheiten

WIE

• Kriterium 

Verkehrsicherheit

• Vorgaben 

Richtlinien & 

Gesetze

WOMIT

• fachliche 

Stellungnahme

• System OTS

ABWÄGUNG

ALLER FACHBELANGE

DURCH BAUAUFSICHT /

AMT 80

STADTPLANUNGSAMT, ABTEILUNG VERKEHRSWESEN

Stellungnahmen Bauantragsverfahren/Grundstücksangelegenheiten

Verkehrliche Bewertung …
… beantragter Bauvorhaben, Werbeanlagen, 

Grundstücksänderungen und Sonstigem
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a) Bauvoranfrage* Errichtung oder Änderung eines Gebäudes (jeder Art)

b) Bauantrag* Errichtung oder Änderung eines Gebäudes (jeder Art) z.B. 
Einfamilienhaus, Tiefgarage, Werkshalle, Veranstaltungshalle, Kita, Schule etc.

c) Beantragung “sonstiger“ Einrichtungen im öffentlichen Raum 
z.B. Werbeanlage, Fahrradverleihstation, Schaltschränke etc.

d) Beantragung / Mitteilung über Grundstücksänderung

*) Leitfaden für EntwurfsverfasserInnen, Stadt Mainz (3.Auflage, akt. 02/2005)
=> http://stadt.mainz.de/verwaltung/verwaltung.htm (Amt 60, Vordrucke) 

WAS WIE WOMIT

Stellungnahmen Bauantragsverfahren/Grundstücksangelegenheiten
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Keine grundsätzliche Unterscheidung bei der Bewertung von Bauvoranfrage, 
Bauantrag, Beantragung „sonstiger“ Einrichtungen oder Grundstücksänderung  

Verkehrliche Hauptkriterien sind 

Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer

und  

Sicherstellung der gesamten Verkehrabläufe/-abwicklung 

… detailliert durch z. B. Prüfung des Flächenbedarfs, der Sichtverhältnisse 
(Anfahr- und Haltesichtweite)

WAS WIE WOMIT

Stellungnahmen Bauantragsverfahren/Grundstücksangelegenheiten
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Grundlagen – Richtlinien - Gesetze

WAS WIE WOMIT

* Satzung über die Herstellung von Stellplätzen und Garagen für Kraftfahrzeuge sowie von 
Fahrradabstellplätzen https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/satzungen/Ortsrecht.php

Landesstraßengesetz

Landesbauordnung LBauO

Ministerialblatt Rheinland-Pfalz 

Garagenverordnung GarVO

Stellplatzsatzung Stadt Mainz *

Bebauungspläne

Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen

Straßenverkehrsordnung StVO

RASt06

Stellungnahmen Bauantragsverfahren/Grundstücksangelegenheiten
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EDV-Programm

WAS WIE WOMIT

Stellungnahmen Bauantragsverfahren/Grundstücksangelegenheiten
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WAS WIE WOMIT

Stellungnahmen Bauantragsverfahren/Grundstücksangelegenheiten
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Grundstücksvorkaufsrecht ist nur auf Grundlage Bebauungsplans oder eines 
Planfeststellungsbeschlusses für Flächen mit der Festsetzung “Öffentliche 
(Verkehrs-)Fläche“ möglich. 

WAS WIE WOMIT

ABWÄGUNG

ALLER FACHBELANGE

DURCH BAUAUFSICHT /AMT 80

STADTPLANUNGSAMT, ABTEILUNG VERKEHRSWESEN

Stellungnahmen Bauantragsverfahren/Grundstücksangelegenheiten



Stadtplanungsamt

Vielen Dank 
für 

Ihre Aufmerksamkeit!

Verkehrsausschuss 05.12.2019
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Bewertung WIE…

Grundlagen, Richtlinien, Gesetze

� Landesstraßengesetz LStrG (01.08.1977) 

� Ministerialblatt Rheinland-Pfalz (15.08.2000)

� Landesbauordnung LBauO (24.11.1998) 
� „Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs“

� Garagenverordnung (16.07.1997)  

� Satzung über die Herstellung von Stellplätzen und Garagen für 
Kraftfahrzeuge sowie von Fahrradabstellplätzen der Stadt Mainz

� aktuell gültige beschlossene Bebauungspläne
bzgl. Vorkaufsrecht, Festsetzung (§9 BauGB) z.B. Stellplatzlage, Zufahrtenverbote etc.

� RASt 06 - Richtlinie für Anlage von Stadtstraßen (FGSV 2006)


